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 Gemeinde Waltenhofen        Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Gewerbegebiet Heuberg Süd"  
  

 Abwägungs- und Beschlussvorlage zur frühzeitigen Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB       Sieber Consult GmbH, Lindau (B)/Wein-
garten 

 15.07.2024 
 

1  Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) 
  

1.1  Es wurden keine Anregungen geäußert.  
  

 

2  Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB)  
  

2.1  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme bis zum 05.08.2022 aufgefordert. 
  

2.2  Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind keine Anregungen zur Abwägung relevant: 

− Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten (Allgäu) (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Immenstadt i. Allgäu (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Vodafone GmbH/ Vodafone Deutschland GmbH (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Gemeinde Rettenberg (Stellungnahme ohne Anregung) 

− Gemeinde Durach (Stellungnahme ohne Anregung) 
  

2.3  Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind Stellungnahmen zur Abwägung relevant. Diese werden wie folgt behan-
delt: 

    

  
    

2.3.1  Regierung von Schwa-
ben, Höhere Landespla-
nungsbehörde, Augs-
burg 

Stellungnahme vom 
03.08.2022: 

2.1 Ziele der Raumordnung, die eine Anpassungspflicht 
nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösen, sowie Grundsätze der 
Raumordnung als Vorgabe für die nachfolgende Abwä-
gungsentscheidung:  

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 

LEP 3.3 Abs. 2 (Z): neue Siedlungsflächen möglichst in 
Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten ausweisen 

Abwägung/Beschluss: 

Die Nennung des einschlägigen Ziels des Landesentwicklungs-
programms Bayern wird zur Kenntnis genommen. 

 

    

  2.2 Stellungnahme aus Sicht der Landesplanung: Abwägung/Beschluss: 
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Die Gemeinde Waltenhofen beabsichtigt, eine Fläche 
von ca. 1,8 ha als gewerbliche Baufläche im Flächennut-
zungsplan darzustellen und durch den vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan "Gewerbeflächenentwicklung 
Heuberg" zu konkretisieren. 

Zu dem geplanten Vorhaben haben wir uns zuletzt mit 
RS vom 30.11.2021 (Gz. 24-4621.8312-13/2) geäußert. 
Seinerzeit haben wir der Gemeinde mitgeteilt, dass eine 
Anbindung im Sinne des LEP-Zieles 3.3 Abs. 2 Satz 1 (Z) 
für den vorliegenden Standort nicht gegeben ist und die 
seitens der Gemeinde vorgelegte Standortalternativen-
prüfung nahelegt, dass im Gemeindegebiet durchaus 
angebundene Alternativstandorte vorhanden sind. Die 
seinerzeit getroffenen Aussagen haben weiterhin Be-
stand. 

Die Stellungnahme aus Sicht der Landesplanung wird zur 
Kenntnis genommen. 

Der Verweis auf die Stellungnahme vom 30.11.2021 wird zur 
Kenntnis genommen. Da der Inhalt der Stellungnahme kurz zu-
sammengefasst wurde, wird von einem Abdruck der Stellung-
nahme abgesehen. 

Aus Sicht der Gemeinde ist der Ausnahmetatbestand des 
Ziels 3.3 Tiret 2 erfüllt. Beim vorliegenden Plangebiet fehlt die 
unmittelbare Anbindung an bestehende Siedlungsgebiete, was 
den Zielen des LEP zur Anbindung an geeignete Siedlungsein-
heiten (Anbindegebot) und Zielen einer nachhaltigen Siedlungs-
entwicklung grundsätzlich entgegensteht. Die historisch ge-
wachsene landschaftliche Situation des Allgäus, speziell des 
Oberallgäus kennt jedoch keine ausschließliche Konzentration 
auf begrenzte Siedlungsbereiche. Im Rahmen der Vereinödung 
(seit dem 18. Jh.) wurden neue Siedlungsansätze gegründet, 
die weit im Landschaftsgebiet verstreut angeordnet sind. Ge-
meinden im Allgäu bestehen in der Regel aus einer Vielzahl von 
Ortsteilen und Weilern mit oft nur 3-10 Gebäuden. Eine strikte 
Konzentration auf tiefer gelegene Landschaftsteile ist dabei 
nicht festzustellen. Oft sind durchaus exponierte Hanglagen mit 
Siedlungsansätzen versehen. Auf Grund der bewegten und 
stets abwechslungsreichen Topografie in Verbindung mit der 
Grünlandwirtschaft trägt dies sogar zu einem interessanten und 
harmonischen Landschaftsbild bei. Letztendlich scheinen die 
Ziele des LEP die Siedlungsstruktur des Allgäus und speziell 
seines gewachsenen Landschaftsbildes in seiner Besonderheit 
nicht zu würdigen. 

Gemäß Ziel 3.3 Tiret 2 ist jedoch eine Ausnahme vom Anbinde-
gebot zulässig, wenn ein Gewerbe- oder Industriegebiet unter 
Ausschluss von Einzelhandelsnutzungen an einer Autobahnan-
schlussstelle oder an einer Anschlussstelle einer vierstreifig au-
tobahnähnlich ausgebauten Straße oder an einem Gleisan-
schluss ohne wesentliche Beeinträchtigung des Orts- und 
Landschaftsbilds geplant sowie kein geeigneter angebundener 
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Alternativstandort vorhanden ist. Vorliegend soll ein gewerbli-
cher Standort entwickelt werden, der sich westlich der Bundes-
straße 19 befindet. Die Bundesstraße 19 ist in diesem Bereich 
vierstreifig ausgebaut und weist eine autobahn-ähnliche Funk-
tion auf. Einzelhandelsnutzungen sind nicht vorgesehen und im 
Bebauungsplan ausgeschlossen, da sich an diesem Standort ein 
Bau-, Recycling- und Energieversorgungsunternehmens ansie-
deln möchte.  

Zur Beeinträchtigung des Landschaftsbildes muss folgendes ge-
sagt werden: Zwar wirken sich die zum Teil erwähnten Vorbelas-
tungen im Gebiet mindernd auf die Bedeutung des Orts- und 
Landschaftsbildes aus (insbesondere die östlich verlaufende 
B 19 und die westlich verlaufende Kreisstraße OA 5), dennoch 
kommt dem Landschaftsbild aufgrund der Lage im ländlichen 
Raum, dem nach Westen abfallendem Gelände, den Einsehbar-
keiten ins Plangebiet sowie der in der Stellungnahme angespro-
chenen Erholungsnutzung der Umgebung eine hohe Bedeutung 
zu. Die Gemeinde Waltenhofen hat eine Standortalternativenprü-
fung in Auftrag gegeben. Innerhalb dieser Standortalternativen-
prüfung wurden insgesamt 31 Standorte innerhalb des Gemein-
degebietes Waltenhofen untersucht (14 Standorte im "Waltenh-
ofen/ Rauns", 7 Standorte in "Hegge", 5 Standorte in "Oberdorf", 
1 Standort in "Martingszell/ Häusern/ Widdum und Eggen", 3 
Standorte in "Niedersonthofen/ Gopprechts" und 1 Standort in 
"Herzmanns/ Hatzenberg und Laudorf"). Ziel der Standort-Alter-
nativen-Prüfung war die Identifizierung von möglichen Standor-
ten für die Ansiedlung eines ortsansässigen Bau-, Recycling- und 
Energieversorgungsunternehmens. Grundlage für die Bewertung 
der Standorte stellte dabei ein spezielles Bewertungsmodell aus 
städtebaulichen, natur- und artenschutzfachlichen sowie immis-
sionsschutzfachlichen Bewertungskriterien dar. Darüber hinaus 
waren die Anforderungen des geplanten Vorhabens einzuhalten. 

Lediglich drei Standorte entsprechen nach ausführlicher Prüfung 
den planerischen Bewertungskriterien und Anforderungen des 
Vorhabens. Oftmals waren die Standorte durch ihren Flächenzu-
schnitt und ihre Größe bereits im Vorfeld ausgeschlossen. 
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Ebenso haben die Themenpunkte der sensiblem Ortsrandlage 
(u.a. starke Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbil-
des), die nicht ausreichend dimensionierte Erschließungssitua-
tion, die Lage innerhalb von Landschaftsschutzgebieten oder die 
unmittelbare Anbindung an schützenwerte Nutzungen (oftmals 
Wohnbebauung) gegen die Umsetzung des Vorhabens innerhalb 
des untersuchten Standortes gesprochen. 

Hinsichtlich der möglichen drei Standorte sprechen im Weiteren 
vor allem die kommunalpolitischen Entwicklungsziele der Ge-
meinde Waltenhofen gegen eine Ansiedlung des geplanten Vor-
habens, so dass auch von diesen Standorten abgesehen werden 
soll. Ein Ausweichen auf einen weniger problematischeren 
Standort ist daher nicht möglich. Aus diesem Grund verbleibt le-
diglich die Möglichkeit, die Auswirkungen auf das Orts- und 
Landschaftsbild durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung 
und Minimierung, die mittel- bis langfristig eine funktionierende 
Eingrünung des Gebietes gewährleisten, möglichst zu verringern. 
Infolgedessen sind im Norden, Osten und Süden des Geltungs-
bereiches private Grünflächen festgesetzt, die mit standorthei-
mischen Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen sind. Im Über-
gangsbereich zur freien Landschaft und in Bereichen, die an öf-
fentliche Flächen angrenzen, sind ausschließlich Laubgehölze 
zulässig. Hierdurch sollen naturferne Eingrünungen (bspw. mo-
notone Thuja-Hecken) verhindert werden. Die nicht baulich ge-
nutzten Grundstücksflächen (Freiflächen) sind gärtnerisch als 
unversiegelte Vegetationsflächen anzulegen, zu pflegen und 
dauerhaft zu erhalten. Mit Kies, Schotter oder Steinen bedeckte 
Flächen, die einen Pflanzendeckungsgrad von weniger als 90 % 
aufweisen (sogenannte Schottergärten), sind im Bereich dieser 
Freiflächen nicht zulässig. Die zuvor genannten Maßnahmen zur 
Vermeidung und Minimierung reduzieren die Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes, sorgen für eine möglichst effektive Ein-
grünung und binden das Plangebiet in gewissem Umfang in die 
umgebende Landschaft ein. Zusätzlich zu diesen Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen wird der erforderliche baurechtli-
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che Ausgleich in unmittelbarer Nähe erbracht. Die Ausgleichsflä-
chen befinden sich unmittelbar nördlich, südlich und südöstlich 
außerhalb des Plangebietes auf der Fl.-Nrn. 372 (Gemarkung 
Martinszell im Allgäu). Als Maßnahme ist die Pflanzung von Streu-
obstbeständen im Komplex mit artenreichem Extensivgrünland 
(B441, Ausgleichsmaßnahmen 1 und 2) sowie die Pflanzung einer 
mesophilen Hecke (B112, Ausgleichsmaßnahme 3) vorgesehen. 
Diese ergänzen die festgesetzten Maßnahmen zur Vermeidung 
und Minimierung sinnvoll und sorgen für eine umfangreichere 
Eingrünung in nördliche, östliche und südliche Richtung. In west-
liche Richtung sind keine umfangreichen Eingrünungsmaßnah-
men umsetzbar, da die geplanten Nutzungsstrukturen und die 
Zufahrt in Anbetracht des Geländeverlaufs nicht anders im Plan-
gebiet unterzubringen sind. Allerdings verhindern die westlich 
gelegenen, ausgedehnten Waldflächen in den Randbereichen 
des Werdensteiner Mooses weitläufige Sichtbeziehungen und 
Einsehbarkeiten zum und ins Plangebiet. Daher können ange-
sichts der oben beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung und 
Minimierung sowie der baurechtlichen Ausgleichsmaßnahmen 
erhebliche Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes 
ausgeschlossen werden.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Gemeinde das 
Ziel 3.3 Tiret 2 des Landesentwicklungsprogramms Bayern 2018 
als erfüllt ansieht. 

    

  2.3 Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen 
aus der eigenen Zuständigkeit zu dem oben genannten 
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Be-
gründung und ggf. mit Rechtsgrundlage/n: 

Das Regierungssachgebiet Städtebau gibt folgenden 
Hinweis: 

Zur bedarfsgerechten Gewerbeentwicklung unter dem 
Vorrang der Innenentwicklung erstellt die Gemeinde 
Waltenhofen derzeit ein gesamtörtliches Gewerbeflä-

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis des Regierungssachgebiets Städtebau wird zur 
Kenntnis genommen. 

Das Gewerbeflächenentwicklungskonzept ist mittelweile fertig-
gestellt und wurde vom Gemeinderat der Gemeinde Waltenh-
ofen am 10.07.2023 beschlossen. Die wesentlichen Inhalte des 
Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes werden in die Begrün-
dung aufgenommen. 
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chenentwicklungskonzept, das mit Mitteln der Städte-
bauförderung unterstützt wird. Der Entwurf des Kon-
zepts verweist u. a. auf die Lagezersplitterung der vor-
handenen Gewerbegebiete in Waltenhofen und auf die 
Notwendigkeit künftige Flächen im räumlichen Zusam-
menhang mit bestehenden Gewerbegebieten vorzuse-
hen. Die Gemeinde Waltenhofen wurde bereits gebeten, 
der Förderstelle den Entwurf des Gewerbeflächenkon-
zepts vorzustellen. Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 Baugesetz-
buch sind informelle städtebauliche Konzepte und Pla-
nungen in der Bauleitplanung zu berücksichtigen. 

Die Gemeinde Waltenhofen hat im Jahre 2021 ein Gewerbeflä-
chenentwicklungskonzept für das Gemeindegebiet bei der Ge-
sellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH in Auftrag ge-
geben. Ziel des Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes war 
eine wichtige Grundlage für eine geordnete Gewerbeflächen-
entwicklung in Waltenhofen und damit eine zukünftige Siche-
rung des Wirtschafts- und Arbeitsplatzstandortes zu schaffen. 
Aufgrund der Vermarktung von Gewerbe- und Industrieflächen 
in den vergangenen Jahren sowie der positiven gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung verfügt Waltenhofen perspektivisch 
kaum noch über verwertbare Restflächen. Die Untersuchung 
der Gewerbeflächenprognose ergab einen zusätzlichen Gewer-
beflächenbedarf für das verarbeitende Gewerbe sowie für 
sonstige Gewerbe bis 2031 von ca. 3,2 ha. 

Das vorliegende Plangebiet wurde im Rahmen des Gewerbeflä-
chenentwicklungskonzeptes als Potenzialfläche für Gewerbe 
identifiziert. Der Standort zeichnet sich durch eine hervorra-
gende verkehrliche Anbindung aus, ist jedoch nicht unmittelbar 
an einem Siedlungszusammenhang angebunden. Positiv zu be-
werten ist, dass durch die leicht abgesetzte Lage die Ortsteile 
vom Verkehr geschont werden. 

    

  Die Bauleitplanung wurde in das Rauminformationssys-
tem der Regierung von Schwaben eingetragen. 

Wir bitten Sie, der höheren Landesplanungsbehörde zu-
verlässig alle Bauleitpläne sowie Innen- und Außenbe-
reichssatzungen nach §§ 34 und 35 BauGB zu übermit-
teln, nachdem diese Rechtskraft erlangt haben, bzw. die 
Regierung zu informieren, sofern Planungen nicht wei-
terverfolgt werden. Für diese Zuleitung in elektronischer 
Form haben wir das Funktionspostfach flaechenerfas-
sung@reg-schw.bayern.de eingerichtet. 

Abwägung/Beschluss: 

Dem Hinweis wird nach Erlangung der Restkraft nachgekom-
men. 

 

    

mailto:flaechenerfassung@reg-schw.bayern.de
mailto:flaechenerfassung@reg-schw.bayern.de
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2.3.2  Regionaler Planungsver-
band Allgäu, 
Kaufbeuren 

Stellungnahme vom 
10.08.2022: 

Zu o. g. Vorhaben verweise ich auf unsere Stellung-
nahme vom 27.10.2020 (s. u.). Deren Inhalte gelten nach 
wie vor. 

"Da sich das Plangebiet in abgesetzter Lage befindet, 
weisen wir auf Landesentwicklungsprogramm Bayern 
(LEP) 3.3 Abs. 2 (Z) - "Anbindegebot" - hin. Ob bzw. ggf. 
unter welchen Voraussetzungen das Bauleitplanvorha-
ben vereinbar mit LEP 3.3 Abs. 2 (Z) ist, ist von der hö-
heren Landesplanungsbehörde zu beurteilen. 

Gemäß Regionalplan der Region Allgäu (RP 16) B V 1.3 
Abs. 2 (Z) sollen zur Eingrenzung des Flächenver-
brauchs insbesondere vorhandene Baulandreserven 
und leerstehende Gebäude genutzt sowie Nachverdich-
tungen in den Siedlungsgebieten vorgenommen wer-
den. Wir bitten die Gemeinde Waltenhofen, sich mit die-
sem Ziel auseinanderzusetzen. Dabei sollte insbeson-
dere auf die auf dem Gemeindegebiet vorhandenen, 
noch unbebauten gewerblichen Bauflächen eingegan-
gen werden. In diesem Zusammenhang weisen wir auch 
darauf hin, dass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, 
bereits im Flächennutzungsplan dargestellte Bauflächen 
zurückzunehmen, die für eine gemeindlich geplante 
Nutzung nicht zur Verfügung stehen. 

Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass das Plange-
biet zum Großteil im landschaftlichen Vorbehaltsgebie-
tes Nr. 9 "lllerschlucht nördlich Kempten (Allgäu) sowie 
lllertal zwischen Kempten (Allgäu) und Oberstdorf" liegt 
(siehe RP 16 B I 2.1 i. V. m. Karte 3 "Natur und Land-
schaft"). In landschaftlichen Vorbehaltsgebieten ist den 
Belangen von Natur und Landschaft bei der Abwägung 
mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen be-
sonderes Gewicht beizumessen." 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis auf das Ziel 3.3 des Landesentwicklungspro-
gramms Bayern wird zur Kenntnis genommen.  

Der Gemeinde Waltenhofen ist bewusst, dass die höhere Lan-
desplanungsbehörde über das Vorliegen eines Ausnahmetatbe-
standes des Anbindegebots zu entscheiden hat. Es wird auf die 
Abwägung zur Stellungnahme der Regierung von Schwaben 
und Ziffer 2.3.1 dieser Abwägungs- und Beschlussvorlage ver-
wiesen. 

Der Hinweis auf das Ziel B V 1.3 Abs. 2 des Regionalplanes der 
Region Allgäu wird zur Kenntnis genommen. 

Der Gemeinde ist bewusst, dass der Grundsatz "Innenentwick-
lung vor Außenentwicklung" zu befolgen ist. Vorliegend waren 
allerdings innerorts keine Brachflächen vorhanden bzw. geeig-
net. Vorhandene Baulücken sind in allen erfassten Gewerbege-
bieten relativ kleingliedrig und/oder in Privateigentum. Das Vor-
haben erfordert eine große Flächengröße und einen passenden 
Flächenzuschnitt, sodass Innenentwicklungspotenziale vorlie-
gend nicht in Betracht gekommen sind. Die Gemeinde Waltenh-
ofen hat eine Standortalternativenprüfung in Auftrag gegeben. 
Innerhalb dieser Standortalternativenprüfung wurden insgesamt 
31 Standorte innerhalb des Gemeindegebietes Waltenhofen un-
tersucht (14 Standorte im "Waltenhofen/ Rauns", 7 Standorte in 
"Hegge", 5 Standorte in "Oberdorf", 1 Standort in "Martingszell/ 
Häusern/ Widdum und Eggen", 3 Standorte in "Niedersonth-
ofen/ Gopprechts" und 1 Standort in "Herzmanns/ Hatzenberg 
und Laudorf"). Ziel der Standort-Alternativen-Prüfung war die 
Identifizierung von möglichen Standorten für die Ansiedlung ei-
nes ortsansässigen Bau-, Recycling- und Energieversorgungs-
unternehmens. Grundlage für die Bewertung der Standorte 
stellte dabei ein spezielles Bewertungsmodell aus städtebauli-
chen, natur- und artenschutzfachlichen sowie immissions-
schutzfachlichen Bewertungskriterien dar. Darüber hinaus wa-
ren die Anforderungen des geplanten Vorhabens einzuhalten. 
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Lediglich drei Standorte entsprechen nach ausführlicher Prü-
fung den planerischen Bewertungskriterien und Anforderungen 
des Vorhabens. Oftmals waren die Standorte durch ihren Flä-
chenzuschnitt und ihre Größe bereits im Vorfeld ausgeschlos-
sen. Ebenso haben die Themenpunkte der sensiblem Ortsrand-
lage (u.a. starke Beeinträchtigungen des Orts- und Land-
schaftsbildes), die nicht ausreichend dimensionierte Erschlie-
ßungssituation, die Lage innerhalb von Landschaftsschutzge-
bieten oder die unmittelbare Anbindung an schützenwerte Nut-
zungen (oftmals Wohnbebauung) gegen die Umsetzung des 
Vorhabens innerhalb des untersuchten Standortes gesprochen. 

Hinsichtlich der möglichen drei Standorte sprechen im Weiteren 
vor allem die kommunalpolitischen Entwicklungsziele der Ge-
meinde Waltenhofen gegen eine Ansiedlung des geplanten Vor-
habens, so dass auch von diesen Standorten abgesehen wer-
den soll. Da die Gemeinde Waltenhofen dennoch die Entwick-
lung des ortsansässigen Bau-, Recycling- und Energieversor-
gungsunternehmens ermöglichen möchte, wird im Weiteren der 
Bereich auf der Fl.-Nr. 372 (Teilfläche) weiterverfolgt. Durch 
seinen optimalen Flächenzuschnitt und seine Größe, der ausrei-
chend dimensionierten Erschließung sowie der moderaten to-
pografischen Situation ist der Standort hierfür optimal geeignet. 
Darüber hinaus bestehen aus natur-, arten- und naturschutz-
fachlicher Sicht bestehen keine unüberwindbaren Konfliktpo-
tenziale, die gegen eine generelle Umsetzbarkeit des Standor-
tes sprechen. Hinsichtlich des Orts- und Landschaftsbildes 
werden zudem umfangreiche Minimierungsmaßnahmen (u.a. 
Eingrünungsmaßnahmen, Regelung der Höhenentwicklung) ge-
troffen, die die Beeinträchtigung auf ein Minimum begrenzen. 

Die Gemeinde Waltenhofen wird zukünftig eine Flächenkom-
pensation, falls erforderlich in Erwägung ziehen. 

Die Lage innerhalb des landschaftlichen Vorbehaltsgebietes ist 
bekannt. Wie in der Stellungnahme schon beschrieben, ist in 
Vorbehaltsgebieten der entsprechenden raumbedeutsamen 
Funktion oder Nutzung bei der Abwägung mit konkurrierenden 
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raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht beizumes-
sen, in diesem Fall den Belangen von Natur und Landschaft. 
Dies erfolgt durch entsprechende grünordnerische Maßnahmen 
(bspw. zur Eingrünung) und der Begründung im Umweltbericht. 
Zur Beeinträchtigung des Landschaftsbildes muss folgendes 
gesagt werden: Zwar wirken sich die zum Teil erwähnten Vor-
belastungen im Gebiet mindernd auf die Bedeutung des Orts- 
und Landschaftsbildes aus (insbesondere die östlich verlau-
fende B 19 und die westlich verlaufende Kreisstraße OA 5), den-
noch kommt dem Landschaftsbild aufgrund der Lage im ländli-
chen Raum, dem nach Westen abfallendem Gelände, den Ein-
sehbarkeiten ins Plangebiet sowie der in der Stellungnahme an-
gesprochenen Erholungsnutzung der Umgebung eine hohe Be-
deutung hinsichtlich des Landschaftsbildes zu. Die Gemeinde 
Waltenhofen hat eine Standortalternativenprüfung in Auftrag 
gegeben, die zu dem Ergebnis gekommen ist, dass keine ver-
fügbaren alternativen Standorte vorhanden sind. Ein Auswei-
chen auf einen weniger problematischeren Standort ist daher 
nicht möglich. Aus diesem Grund verbleibt lediglich die Mög-
lichkeit, die Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild 
durch geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung, 
die mittel- bis langfristig eine funktionierende Eingrünung des 
Gebietes gewährleisten, möglichst zu verringern. Infolgedessen 
sind im Norden, Osten und Süden des Geltungsbereiches pri-
vate Grünflächen festgesetzt, die mit standortheimischen Bäu-
men und Sträuchern zu bepflanzen sind. Im Übergangsbereich 
zur freien Landschaft und in Bereichen, die an öffentliche Flä-
chen angrenzen, sind ausschließlich Laubgehölze zulässig. 
Hierdurch sollen naturferne Eingrünungen (bspw. monotone 
Thuja-Hecken) verhindert werden. Die nicht baulich genutzten 
Grundstücksflächen (Freiflächen) sind gärtnerisch als unversie-
gelte Vegetationsflächen anzulegen, zu pflegen und dauerhaft 
zu erhalten. Mit Kies, Schotter oder Steinen bedeckte Flächen, 
die einen Pflanzendeckungsgrad von weniger als 90 % aufwei-
sen (sogenannte Schottergärten), sind im Bereich dieser Frei-
flächen nicht zulässig. Die zuvor genannten Maßnahmen zur 
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Vermeidung und Minimierung reduzieren die Beeinträchtigun-
gen des Landschaftsbildes, sorgen für eine möglichst effektive 
Eingrünung und binden das Plangebiet in gewissem Umfang in 
die umgebende Landschaft ein. Zusätzlich zu diesen Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen wird der erforderliche 
baurechtliche Ausgleich in unmittelbarer Nähe erbracht. Die 
Ausgleichsflächen befinden sich unmittelbar nördlich, südlich 
und südöstlich außerhalb des Plangebietes auf der Fl.-Nrn. 372 
(Gemarkung Martinszell im Allgäu). Als Maßnahme ist die Pflan-
zung von Streuobstbeständen im Komplex mit artenreichem Ex-
tensivgrünland (B441, Ausgleichsmaßnahmen 1 und 2) sowie die 
Pflanzung einer mesophilen Hecke (B112, Ausgleichsmaß-
nahme 3) vorgesehen. Diese ergänzen die festgesetzten Maß-
nahmen zur Vermeidung und Minimierung sinnvoll und sorgen 
für eine umfangreichere Eingrünung in nördliche, östliche und 
südliche Richtung. In westliche Richtung sind keine umfangrei-
chen Eingrünungsmaßnahmen umsetzbar, da die geplanten 
Nutzungsstrukturen und die Zufahrt in Anbetracht des Gelände-
verlaufs nicht anders im Plangebiet unterzubringen sind. Aller-
dings verhindern die westlich gelegenen, ausgedehnten Wald-
flächen in den Randbereichen des Werdensteiner Mooses weit-
läufige Sichtbeziehungen und Einsehbarkeiten zum und ins 
Plangebiet. Daher können angesichts der oben beschriebenen 
Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung sowie der bau-
rechtlichen Ausgleichsmaßnahmen erhebliche Beeinträchtigun-
gen des Orts- und Landschaftsbildes ausgeschlossen werden. 

    

2.3.3  Bayerisches Landesamt 
für Denkmalpflege, 
München 

Stellungnahme vom 
13.07.2022: 

Wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben ge-
nannten Planung und bitten Sie, bei künftigen Schrift-
wechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch un-
ser Sachgebiet (B Q) und unser Aktenzeichen anzuge-
ben. Zur vorgelegten Planung nimmt das Bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege, als Träger öffentlicher 
Belange, wie folgt Stellung: 

Bodendenkmalpflegerische Belange: 

Abwägung/Beschluss: 

Die Hinweise zum Denkmalschutz werden zur Kenntnis genom-
men und unter Ziffer 5.21 (Denkmalschutz) in den Textteil des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes aufgenommen. 
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Wir weisen darauf hin, dass eventuell zu Tage tretende 
Bodendenkmäler der Meldepflicht an das Bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denk-
malschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG un-
terliegen. 

Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: 

Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies un-
verzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder 
dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur An-
zeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Be-
sitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der 
Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die 
Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. 
Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund ge-
führt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so 
wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den 
Leiter der Arbeiten befreit. 

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: 

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind 
bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige un-
verändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmal-
schutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die 
Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

Treten bei o. g. Maßnahme Bodendenkmäler auf, sind 
diese unverzüglich gem. o. g. Art. 8 BayDSchG zu mel-
den und eine Abstimmung mit der Unteren Denkmal-
schutzbehörde und dem Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpflege vorzunehmen. Ein Mitarbeiter des Baye-
rischen Landesamtes für Denkmalpflege führt anschlie-
ßend die Denkmalfeststellung durch. Die so identifizier-
ten Bodendenkmäler sind fachlich qualifiziert aufzuneh-
men, zu dokumentieren und auszugraben. Der so ent-
standene denkmalpflegerische Mehraufwand wird durch 
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die Beauftragung einer fachlich qualifizierten Grabungs-
firma durch das Bayerische Landesamt für Denkmal-
pflege übernommen. 

Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schrei-
ben per E-Mail mit der Bitte um Kenntnisnahme. Für all-
gemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rah-
men der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich 
gerne zur Verfügung. Fragen, die konkrete Belange der 
Bau- und Kunstdenkmalpflege oder Bodendenkmal-
pflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie 
zuständigen Gebietsreferenten der Praktischen Denk-
malpflege (www.blfd.bayern.de). 

    

2.3.4  Landratsamt Oberallgäu, 
Bauleitplanung, Sonth-
ofen 

Stellungnahme vom 
05.08.2022: 

Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans und paralleler 18. Änderung des Flächennut-
zungsplans möchte die Gemeinde Waltenhofen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung 
einer bereits ortsansässigen Tiefbaufirma schaffen. 

Das Landratsamt hat bereits mit Schreiben vom 
12.11.2020 (Email) und zuvor mit Schreiben vom 
14.10.2020 Stellung genommen. Hier haben wir mitge-
teilt, dass aus ortsplanerischer und naturschutzfachli-
cher Sicht die Entwicklung dieses Gebiets zu einer er-
heblichen Beeinträchtigung des Orts- und Landschafts-
bildes führen wird, wodurch auch eine etwaige Aus-
nahme vom Anbindegebot schwer rechtssicher zu be-
gründen sein wird und daher nicht empfohlen werden 
kann. 

Zwar ist eine gewisse Vorbelastung durch die B19 vor-
handen. Trotzdem hat die nähere Umgebung eine große 
Bedeutung als Erholungsgebiet (Landschaftsschutzge-
biet Werdensteiner Moos). Die B 19 ist an dieser Stelle 
visuell vom Werdensteiner Moos aus nicht als erheblich 
störend zu betrachten. Zudem wird der direkt angren-

Abwägung/Beschluss: 

Der Verweis auf das Schreiben vom 14.10.2020 bzw. die E-Mail 
vom 12.11.2020 wird zur Kenntnis genommen. 

Die Einschätzung zur Beeinträchtigung des Orts- und Land-
schaftsbildes wird von Seiten der Gemeinde und des Vorhaben-
trägers geteilt. Zwar wirken sich die zum Teil erwähnten Vorbe-
lastungen im Gebiet mindernd auf die Bedeutung des Orts- und 
Landschaftsbildes aus (insbesondere die östlich verlaufende 
B 19 und die westlich verlaufende Kreisstraße OA 5), dennoch 
kommt dem Landschaftsbild aufgrund der Lage im ländlichen 
Raum, dem nach Westen abfallendem Gelände, den Einsehbar-
keiten ins Plangebiet sowie der in der Stellungnahme angespro-
chenen Erholungsnutzung der Umgebung eine hohe Bedeutung 
hinsichtlich des Landschaftsbildes zu. Die Gemeinde Waltenh-
ofen hat eine Standortalternativenprüfung in Auftrag gegeben, 
die zu dem Ergebnis gekommen ist, dass keine verfügbaren al-
ternativen Standorte vorhanden sind. Ein Ausweichen auf einen 
weniger problematischeren Standort ist daher nicht möglich. Aus 
diesem Grund verbleibt lediglich die Möglichkeit, die Auswirkun-
gen auf das Orts- und Landschaftsbild durch geeignete Maßnah-
men zur Vermeidung und Minimierung, die mittel- bis langfristig 
eine funktionierende Eingrünung des Gebietes gewährleisten, 

http://www.blfd.bayern.de/
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zende Radweg stark genutzt. Verstärkt wird der nega-
tive Aspekt der Bebauung durch die ausgeprägte Topo-
grafie des Grundstückes. Es handelt sich um einen lang-
gezogenen steilen Westhang. Die Bebauung greift stark 
in den Hang ein. 

An dieser fachlichen Beurteilung halten wir auch auf 
Ebene der frühzeitigen Behördenbeteiligung fest. Des-
halb haben wir uns (Ortsplanung, Naturschutz) mit den 
einzelnen Festsetzungen des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans bzw. den sonstigen Anforderungen zu 
Eingriffsregelungen und Artenschutz auf der Ebene des 
frühzeitigen Beteiligungsverfahrens noch nicht abschlie-
ßend auseinandergesetzt. 

Wie in unserer Stellungnahme vom 12. November 2020 
weisen wir zusammenfassend erneut darauf hin, dass 
unsererseits erhebliche Bedenken bestehen, ob eine er-
forderliche Ausnahme vom Anbindegebot rechtssicher 
begründet werden kann. Auch auf Basis der vorgelegten 
Vorentwurfsunterlagen „007_Abarbeitung__Anbindege-
bot"' und „008_Standortalternativenprüfung" können wir 
die Voraussetzungen für eine Ausnahme nicht erkennen. 

Zudem weisen wir darauf hin, dass im Rahmen der lau-
fenden LEP-Teilfortschreibung Änderungen mit Blick auf 
die Regelungen des Anbindegebots unter Punkt 3.3 des 
LEP möglich sind. Der auf Basis des Ministerratsbe-
schlusses vom 02.08.2022 im ergänzenden Beteili-
gungsverfahren vorliegende Änderungsentwurf des LEP 
sieht die zweite Ausnahme der aktuellen Fassung des 
LEP nicht mehr vor. 

möglichst zu verringern. Infolgedessen sind im Norden, Osten 
und Süden des Geltungsbereiches private Grünflächen festge-
setzt, die mit standortheimischen Bäumen und Sträuchern zu be-
pflanzen sind. Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in 
Bereichen, die an öffentliche Flächen angrenzen, sind aus-
schließlich Laubgehölze zulässig. Hierdurch sollen naturferne 
Eingrünungen (bspw. monotone Thuja-Hecken) verhindert wer-
den. Die nicht baulich genutzten Grundstücksflächen (Freiflä-
chen) sind gärtnerisch als unversiegelte Vegetationsflächen an-
zulegen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Mit Kies, Schotter 
oder Steinen bedeckte Flächen, die einen Pflanzendeckungs-
grad von weniger als 90 % aufweisen (sogenannte Schottergär-
ten), sind im Bereich dieser Freiflächen nicht zulässig. Die zuvor 
genannten Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung redu-
zieren die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, sorgen für 
eine möglichst effektive Eingrünung und binden das Plangebiet 
in gewissem Umfang in die umgebende Landschaft ein. Zusätz-
lich zu diesen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen wird 
der erforderliche baurechtliche Ausgleich in unmittelbarer Nähe 
erbracht. Die Ausgleichsflächen befinden sich unmittelbar nörd-
lich, südlich und südöstlich außerhalb des Plangebietes auf der 
Fl.-Nrn. 372 (Gemarkung Martinszell im Allgäu). Als Maßnahme 
ist die Pflanzung von Streuobstbeständen im Komplex mit arten-
reichem Extensivgrünland (B441, Ausgleichsmaßnahmen 1 und 2) 
sowie die Pflanzung einer mesophilen Hecke (B112, Ausgleichs-
maßnahme 3) vorgesehen. Diese ergänzen die festgesetzten 
Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung sinnvoll und sor-
gen für eine umfangreichere Eingrünung in nördliche, östliche 
und südliche Richtung. In westliche Richtung sind keine umfang-
reichen Eingrünungsmaßnahmen umsetzbar, da die geplanten 
Nutzungsstrukturen und die Zufahrt in Anbetracht des Gelände-
verlaufs nicht anders im Plangebiet unterzubringen sind. Aller-
dings verhindern die westlich gelegenen, ausgedehnten Wald-
flächen in den Randbereichen des Werdensteiner Mooses weit-
läufige Sichtbeziehungen und Einsehbarkeiten zum und ins Plan-
gebiet. Daher können angesichts der oben beschriebenen Maß-
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nahmen zur Vermeidung und Minimierung sowie der baurechtli-
chen Ausgleichsmaßnahmen erhebliche Beeinträchtigungen des 
Orts- und Landschaftsbildes ausgeschlossen werden.  

Aus Sicht der Gemeinde ist der Ausnahmetatbestand des 
Ziels 3.3 Tiret 2 erfüllt. Beim vorliegenden Plangebiet fehlt die 
unmittelbare Anbindung an bestehende Siedlungsgebiete, was 
den Zielen des LEP zur Anbindung an geeignete Siedlungsein-
heiten (Anbindegebot) und Zielen einer nachhaltigen Siedlungs-
entwicklung grundsätzlich entgegensteht. Die historisch ge-
wachsene landschaftliche Situation des Allgäus, speziell des 
Oberallgäus kennt jedoch keine ausschließliche Konzentration 
auf begrenzte Siedlungsbereiche. Im Rahmen der Vereinödung 
(seit dem 18. Jh.) wurden neue Siedlungsansätze gegründet, 
die weit im Landschaftsgebiet verstreut angeordnet sind. Ge-
meinden im Allgäu bestehen in der Regel aus einer Vielzahl von 
Ortsteilen und Weilern mit oft nur 3-10 Gebäuden. Eine strikte 
Konzentration auf tiefer gelegene Landschaftsteile ist dabei 
nicht festzustellen. Oft sind durchaus exponierte Hanglagen mit 
Siedlungsansätzen versehen. Auf Grund der bewegten und 
stets abwechslungsreichen Topografie in Verbindung mit der 
Grünlandwirtschaft trägt dies sogar zu einem interessanten und 
harmonischen Landschaftsbild bei. Letztendlich scheinen die 
Ziele des LEP die Siedlungsstruktur des Allgäus und speziell 
seines gewachsenen Landschaftsbildes in seiner Besonderheit 
nicht zu würdigen. 

Gemäß Ziel 3.3 Tiret 2 ist jedoch eine Ausnahme zulässig, wenn 
ein Gewerbe- oder Industriegebiet unter Ausschluss von Einzel-
handelsnutzungen an einer Autobahnanschlussstelle oder an ei-
ner Anschlussstelle einer vierstreifig autobahn-ähnlich ausge-
bauten Straße oder an einem Gleisanschluss ohne wesentliche 
Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbilds geplant sowie 
kein geeigneter angebundener Alternativstandort vorhanden ist. 
Vorliegend soll ein gewerblicher Standort entwickelt, der sich 
westlich der Bundesstraße 19 befindet. Die Bundesstraße 19 ist 
in diesem Bereich vierstreifig ausgebaut und weist eine auto-
bahn-ähnliche Funktion auf. Einzelhandelsnutzungen sind nicht 
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vorgesehen und im Bebauungsplan ausgeschlossen, da sich an 
diesem Standort ein Bau-, Recycling- und Energieversorgungs-
unternehmens ansiedeln möchte. Die Gemeinde Waltenhofen 
hat eine Standortalternativenprüfung in Auftrag gegeben. Inner-
halb dieser Standortalternativenprüfung wurden insgesamt 
31 Standorte innerhalb des Gemeindegebietes Waltenhofen un-
tersucht (14 Standorte im "Waltenhofen/ Rauns", 7 Standorte in 
"Hegge", 5 Standorte in "Oberdorf", 1 Standort in "Martingszell/ 
Häusern/ Widdum und Eggen", 3 Standorte in "Niedersonth-
ofen/ Gopprechts" und 1 Standort in "Herzmanns/ Hatzenberg 
und Laudorf"). Ziel der Standort-Alternativen-Prüfung war die 
Identifizierung von möglichen Standorten für die Ansiedlung ei-
nes ortsansässigen Bau-, Recycling- und Energieversorgungs-
unternehmens. Grundlage für die Bewertung der Standorte 
stellte dabei ein spezielles Bewertungsmodell aus städtebauli-
chen, natur- und artenschutzfachlichen sowie immissions-
schutzfachlichen Bewertungskriterien dar. Darüber hinaus wa-
ren die Anforderungen des geplanten Vorhabens einzuhalten. 

Lediglich drei Standorte entsprechen nach ausführlicher Prü-
fung den planerischen Bewertungskriterien und Anforderungen 
des Vorhabens. Oftmals waren die Standorte durch ihren Flä-
chenzuschnitt und ihre Größe bereits im Vorfeld ausgeschlos-
sen. Ebenso haben die Themenpunkte der sensiblem Ortsrand-
lage (u.a. starke Beeinträchtigungen des Orts- und Land-
schaftsbildes), die nicht ausreichend dimensionierte Erschlie-
ßungssituation, die Lage innerhalb von Landschaftsschutzge-
bieten oder die unmittelbare Anbindung an schützenwerte Nut-
zungen (oftmals Wohnbebauung) gegen die Umsetzung des 
Vorhabens innerhalb des untersuchten Standortes gesprochen. 

Hinsichtlich der möglichen drei Standorte sprechen im Weiteren 
vor allem die kommunalpolitischen Entwicklungsziele der Ge-
meinde Waltenhofen gegen eine Ansiedlung des geplanten Vor-
habens, so dass auch von diesen Standorten abgesehen wer-
den soll. Da die Gemeinde Waltenhofen dennoch die Entwick-
lung des ortsansässigen Bau-, Recycling- und Energieversor-
gungsunternehmens ermöglichen möchte, wird im Weiteren der 
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Bereich auf der Fl.-Nr. 372 (Teilfläche) weiterverfolgt. Durch 
seinen optimalen Flächenzuschnitt und seine Größe, der ausrei-
chend dimensionierten Erschließung sowie der moderaten to-
pografischen Situation ist der Standort hierfür optimal geeignet. 
Darüber hinaus bestehen aus natur-, arten- und naturschutz-
fachlicher Sicht bestehen keine unüberwindbaren Konfliktpo-
tenziale, die gegen eine generelle Umsetzbarkeit des Standor-
tes sprechen. Hinsichtlich des Orts- und Landschaftsbildes 
werden zudem umfangreiche Minimierungsmaßnahmen (u.a. 
Eingrünungsmaßnahmen, Regelung der Höhenentwicklung) ge-
troffen, die die Beeinträchtigung auf ein Minimum begrenzen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Gemeinde das 
Ziel 3.3 Tiret 2 des Landesentwicklungsprogramms Bayern 2018 
als erfüllt ansieht. 

Die Standortalternativenprüfung wird nochmals überarbeitet 
und im Rahmen der förmlichen Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 
BauGB zur Prüfung vorgelegt. 

Aus Sicht der Gemeinde ist das Landesentwicklungsprogramm 
Bayern 2018 zumindest in Bezug auf das Ziel 3.3 weiterhin an-
wendbar. Gem. § 3a des Landesentwicklungsprogramms Bay-
ern gibt es zum sog. Anbindegebot nach dem Ziel 3.3 eine 
Übergangsregelung. Für Bauleitplanungen, deren Aufstellungs-
beschluss gemäß § 2 Abs. 1 vor dem 14. Dezember 2021 ge-
fasst wurde oder deren Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 
des Baugesetzbuches zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlos-
sen ist, gilt das Ziel 3.3 aus der Anlage der Verordnung über das 
Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) in der am 
31.05.2023 geltenden Fassung fort. 

Vorliegend hat der Gemeinderat der Gemeinde Waltenhofen 
den Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes bereits am 
23.09.2020 gefasst und am 16.10.2020 bekanntgemacht. Aus 
Sicht der Gemeinde Waltenhofen ist daher das Ziel 3.3 des Lan-
desentwicklungsprogramms Bayern 2018 anwendbar. 
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2.3.5  Landratsamt Oberallgäu, 
Technischer Umwelt-
schutz, Sonthofen 

Stellungnahme vom 
03.08.2022: 

Der Immissionsschutz nimmt als Träger öffentlicher Be-
lange zu der vorgelegten Planung wie folgt Stellung: 

Mit der vorgelegten Planung soll eine bisher unbebaute 
Fläche in eine als Gewerbegebiet genutzte Fläche über-
geführt werden. Ziel der Planung ist es, hier einen Ge-
werbebetrieb anzusiedeln. In der Betriebsbeschreibung 
der o.g. schalltechnischen Untersuchung wird unter Zif-
fer 5.2 auf Seite 15 dargestellt, dass es sich hier ein 
Tiefbauunternehmen angesiedelt werden soll. Auf der 
Grundlage dieser Betriebsbeschreibung wurde durch 
das Büro meixner der an der umliegenden Wohnnutzung 
zu erwartende Lärm prognostiziert. Ebenso wird der er-
forderliche Schutz der Wohnnutzung innerhalb des ge-
planten Gewerbegebietes definiert. 

Die schalltechnische Untersuchung erscheint uns in ih-
ren Ansätzen und in ihrem Umfang plausibel. 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die maßgeblichen 
Richtwerte (6 dB(A) unter dem Richtwert, Irrelevanzkri-
terium) an der umliegenden Wohnnutzung eingehalten 
werden. 

Damit dieses Ziel in der Zukunft auch tatsächlich sicher-
gestellt werden kann, schlägt die Gutachterin unter Zif-
fer 6. ihrer schalltechnischen Untersuchung unter Ziffer 
6.1 und 6.2 Texte für die Festsetzungen und unter Ziffer 
6.3 Texte für die Begründung vor. 

Mit dieser Vorgehensweise und dem Inhalt sind wir ein-
verstanden. Allerdings halten wir es noch für sinnvoll, an 
einer geeigneten Stelle im Bebauungsplan festzulegen, 
dass die schalltechnische Untersuchung der meixner 
Stadtentwicklung vom 22.07.2022, einschließlich der 
Betriebsbeschreibung und der Berechnungsansätze 
zum Bestandteil des Bebauungsplans erklärt werden. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

In den vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden zwei lärm-
schutztechnische Bestimmungen aufgenommen. Zum einen 
wird die Betriebszeit auf den Tageszeitraum (6:00 bis 22:00 
Uhr) beschränkt und zum anderen werden geminderte Immissi-
onswerte (6 dB(A) niedriger als der zulässige Immissionswert 
der TA Lärm) an der Umgebungsbebauung festgesetzt. 

Auf die Festlegung, dass die schalltechnische Untersuchung 
der meixner Stadtentwicklung vom 22.07.2022, einschließlich 
der Betriebsbeschreibung und der Berechnungsansätze zum 
Bestandteil des Bebauungsplans erklärt werden, wird daher 
verzichtet. 
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Unter den vorgenannten Voraussetzungen bestehen 
aus unserer Sicht keine Bedenken gegen die Planung. 

    

2.3.6  Landratsamt Oberallgäu, 
Kreistiefbauverwaltung, 
Sonthofen 

Stellungnahme 
05.08.2022: 

Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus 
der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert 
nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. 
Rechtsgrundlage 

Die oben genannte bauliche Anlage soll an der freien 
Strecke bei Waltenhofen-Heuberg in einem Abstand von 
ca. 37 m vom Fahrbahnrand errichtet werden. Das 
Grundstück soll über die bestehende Zufahrt Abwasser-
verband Obere Iller/Asphaltmischanlage Fa. Geiger er-
schlossen werden. Eine Zufahrt zur Kreisstraße OA 5 ist 
nicht vorgesehen. Somit ist das Bauvorhaben straßen-
rechtlich nach Art. 24 Abs. 2 Ziff. 2 BayStrWG zu beur-
teilen. 

Seitens der Kreistiefbauverwaltung werden keine Ein-
wendungen zum Bauleitplanverfahren erhoben, wenn 
folgende Vorgaben in der Planzeichnung und im Textteil 
durch Festsetzungen getroffen werden: 

• Eine Zufahrt zur Kreisstraße darf nicht angelegt wer-
den. Dies gilt auch für die Dauer der Bauarbeiten. Das 
Baugrundstück ist rückwärtig zur Kreisstraße OA 5 zu 
erschließen. Deshalb ist für den übrigen Bereich in der 
Planzeichnung durch das Zeichen 6.4 der Planzeichen-
verordnung die Ein- und Ausfahrt auf die Kreisstraße 
auszuschließen. 

• Mit der baulichen Anlage ist zum befestigten Fahr-
bahnrand der Kreisstraße ein Abstand von mind. 15 m 
einzuhalten. 

• Die bestehende Entwässerungssituation darf für die 
Kreistiefbauverwaltung nicht nachteilig verändert wer-

Abwägung/Beschluss: 

Die Stellungnahme zur straßenrechtlichen Beurteilung des Vor-
habens wird zur Kenntnis genommen. 

Es wird begrüßt, dass keine Einwendungen zum Bauleitplanver-
fahren erhoben werden, wenn die in der Stellungnahme aufge-
führten Maßnahmen umgesetzt werden. 

Eine Zufahrt zur Kreisstraße OA 5 ist nicht vorgesehen. Die Er-
schließung erfolgt über das Grundstück mit der Fl. Nr. 372/9. Es 
wird ein Zufahrtsverbot entlang der Kreisstraße OA 5 festge-
setzt. 

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird ein Anbauverbot 
festgesetzt, sodass sichergestellt werden kann, dass ein Ab-
stand von mind. 15 m zum befestigten Fahrbahnrand von bauli-
chen Anlagen eingehalten wird. Es ist nicht geplant, dass das 
Entwässerungssystem des Kreisstraßennetzes mit Nieder-
schlagswasser zugeleitet wird. Gemäß der Baugrunduntersu-
chung der Ingenieurgesellschaft Dipl.-Geol. Brüll, Prof. Czurda & 
Coll. mbH (ICP) in der Fassung vom 10.07.2024 (Untersu-
chungsbericht Nr. 240603) ist eine Versickerung aufgrund der 
Untergrundverhältnisse nicht möglich. Daher soll anfallendes 
Niederschlagswasser im Plangebiet zurückgehalten und ge-
drosselt in den südwestlich verlaufenden Heubach geleitet wer-
den. Die Zurückhaltung des Niederschlagswassers kann über 
Zisternen erfolgen. 

Die Anregung zur Errichtung einer Einfriedung entlang der 
Kreisstraße wird als nicht erforderlich angesehen. Entlang der 
Kreisstraße wird ein Ein- und Ausfahrtsverbot in den Bebau-
ungsplanentwurf aufgenommen. Ein unkontrolliertes Ausfahren 
über den Geh- und Radweg auf die Kreisstraße kann dadurch 
verhindert werden. Darüber hinaus ist in dem Bereich geplant 
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den! Dem Entwässerungssystem des Kreisstraßennet-
zes darf in keinem Fall Niederschlagswasser zugeleitet 
werden. 

• Das Grundstück ist entlang der Kreisstraße durchge-
hend ohne Tür und Tor in einem Abstand von 2,50 m 
vom Geh- und Radweg bzw. entlang der Grundstücks-
grenze einzufrieden, um ein unkontrolliertes Ausfahren 
über den Geh- und Radweg auf die Kreisstraße zu un-
terbinden. 

Stützkonstruktionen umzusetzen, die eine räumliche Trennung 
erwirken können. 

 

 

    

2.3.7  Wasserwirtschaftsamt 
Kempten 

Stellungnahme vom 
13.10.2020: 

Zu o. g. Planung möchten wir folgende Rückmeldung 
geben: 

Von den in Ihrem Schreiben mit der Aufforderung zur 
Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. l BauGB vom 11.07.2022 genannten An-
lagen wurden bis auf Dateien zum Vorhaben- und Er-
schließungsplan (VEP) keine Unterlagen mitgeliefert und 
auch auf Nachfrage nicht nachgereicht oder auf der 
Homepage bereitgestellt. 

Somit hat sich der Sachstand im Vergleich zum Sco-
ping-Termin 2020 aus wasserwirtschaftlicher Sicht na-
hezu nicht verändert. Wie auch schon telefonisch be-
sprochen, verweisen wir daher auf unsere Stellung-
nahme zum Scoping-Termin vom 13.10.2020 (siehe An-
hang). Diese gilt unverändert. 

Abwägung/Beschluss:  

Für die frühzeitige Beteiligung wurde noch kein fertiger Vorent-
wurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes erstellt und 
versendet. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans wurde erst nach der frühzeitigen Beteiligung erstellt und 
nun inklusive aller relevanter Unterlagen (Festsetzungskonzept, 
städtebauliche Begründung, Umweltbericht, etc.) den Behörden 
und Trägern öffentlicher Belange im Rahmen der förmlichen Be-
teiligung vorgelegt. Der Verweis auf die Stellungnahme vom 
13.10.2020 wird zur Kenntnis genommen. Die Abwägung wird 
nachfolgend kursiv eingefügt und einer Stellungnahme zuge-
führt. 

    

  Stellungnahme vom 13.10.2020 

Altlasten 

Altlasten sind im Planbereich nicht bekannt. 

Der Antragsteller wird darauf hingewiesen, dass in An-
lehnung an DIN 19731 Oberboden im Straßenrandbe-
reich bis mindestens 10 m Entfernung vom befestigten 
Fahrbahnbereich grundsätzlich nicht als unbedenklicher 

Abwägung/Beschluss:  

Die Stellungnahme vom 13.10.2020 zu Altlasten wird zur Kennt-
nis genommen. Der Gemeinde und dem Vorhabenträger ist be-
kannt, dass im Plangebiet keine bekannten Altlasten vorkom-
men. 

Der Hinweis, dass der Straßenrandbereich bis mindestens 10 m 
Entfernung nicht als unbedenklicher Bodenaushub zu bewerten 
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Bodenaushub zu werten ist. Die Verwertbarkeit von Bo-
denmaterial kann aufgrund erhöhter Stoffgehalte einge-
schränkt 

ist und die Verwertbarkeit entsprechenden Einschränkungen 
unterliegt, wird im Hinweis zum Bodenschutz und in der Be-
gründung (Umweltbericht unter Ziffer 8.2.3.2) ergänzt. 

    

  Wasserversorgung 

Der Geltungsbereich befindet sich in keinem bestehen-
den oder geplanten, öffentlichen Trinkwasserschutzge-
biet und in keinem wasserwirtschaftlichen Vorrangge-
biet Wasserversorgung. 

Private Trinkwasserversorgungen sind uns nicht be-
kannt. 

Die geplante Bebauung ist an die öffentliche Trinkwas-
serversorgung anzuschließen. 

Im überplanten Bereich liegt eine Trinkwasserversor-
gungsleitung sowie ein Schachtbauwerk des Fernwas-
serzweckverbandes Oberes Allgäu. Die Leitungstrasse 
ist konkret festzustellen und bei der weiteren Planung 
zu berücksichtigen. Diese Leitungstrasse inkl. eines In-
standsetzungsstreifens (Schutzstreifen) von beidseitig 
je 3 m (laut Grunddienstbarkeitsvereinbarung von 
03.08.1970) ist von der Bebauung frei zu halten. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Stellungnahme zur Wasserversorgung wird zur Kenntnis ge-
nommen. Es ist bekannt, dass sich der Geltungsbereich in kei-
nem bestehenden oder geplanten, öffentlichen Trinkwasser-
schutzgebiet und in keinem wasserwirtschaftlichen Vorrangge-
biet Wasserversorgung befindet. 

Private Trinkwasserversorgungen sind der Gemeinde und dem 
Vorhabenträger ebenfalls nicht bekannt. 

Die Wasserversorgung des Gebietes erfolgt durch den An-
schluss an die Leitungen des Zweckverbandes Fernwasserver-
sorgung, Oberes Allgäu. 

Die im Gebiet gelegene Trinkwasserversorgungsleitung des 
Fernwasserzweckverbandes Oberes Allgäu wird textlich und in 
der Planzeichnung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
aufgenommen. Ein Abstand von beidseitig je 3 m als Schutz-
streifen wird berücksichtigt. 

    

  Ableitung von Schmutz- und Niederschlagswasser 
Schmutzwasser 

Das Schmutzwasser aus dem Planungsgebiet muss an 
eine leistungsfähige Kläranlage angeschlossen werden. 
Hierfür stehen die Kläranlage des Abwasserverbandes 
Kempten (Ableitung nach Norden) und die Kläranlage 
des Abwasserverbandes Obere Iller (Ableitung nach Sü-
den) zur Verfügung. In diesen Kläranlagen kann es nach 
dem Stand der Technik gereinigt werden. 

Die Gemeinde Waltenhofen ist Mitglied im Abwasserver-
band Kempten. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Stellungnahme zur Ableitung von Schmutz- und Nieder-
schlagswasser wird zur Kenntnis genommen. Das im Gebiet an-
fallende Schmutzwasser aus dem Plangebiet wird getrennt ge-
sammelt und der Kläranlage des Abwasserverbandes Kempten 
zugeführt. Hier kann es nach dem Stand der Technik gereinigt 
werden. 
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Mit dem Anschluss der Gewerbeflächen am Heuberg 
sind dann auch im Bereich der Kanaltrasse befindliche 
Siedlungsbereiche mit anzuschließen. 

    

  Niederschlagswasser 

Das Niederschlagswasser ist vorrangig flächenhaft oder 
in Mulden bzw. Rigolen über die belebte Bodenzone zu 
versickern, sofern dies der Untergrund zulässt. Die 
technischen Anforderungen für die Versickerung sind in 
den DWA-Regelwerken M 153 und A 138 geregelt. 

Falls das Niederschlagswasser aufgrund des anstehen-
den Untergrundes nicht versickert werden kann, ist es 
zum Heubach abzuleiten. Die technischen Anforderun-
gen für die Einleitung sind in den DWA-Richtlinien M 153 
und A 117 geregelt. 

Für die Einleitung von Niederschlagswasser in ein Ge-
wässer (Grundwasser bzw. Oberflächengewässer) ist 
eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Hier ist mit 
den entsprechenden Unterlagen beim Landratsamt 
Oberallgäu eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantra-
gen. 

Vom Planer ist insbesondere nachzuweisen, ob eine Re-
genwasserbehandlung und eine Regenwasserrückhal-
tung erforderlich sind. 

Es wird empfohlen die Notwendigkeit einer Regenrück-
haltung frühzeitig zu ermitteln, damit die erforderlichen 
Flächen bei der Bauleitplanung berücksichtigt werden 
können. 

Abwägung/Beschluss:  

Die Stellungnahme zum Niederschlagswasser wird zur Kenntnis 
genommen. Gemäß dem Baugrunduntersuchung der Ingenieur-
gesellschaft Dipl.-Geol. Brüll, Prof. Czurda & Coll. mbH (ICP) in 
der Fassung vom 10.07.2024 (Untersuchungsbericht 
Nr. 240603) ist eine Versickerung aufgrund der Untergrundver-
hältnisse nicht möglich. Daher soll anfallendes Niederschlags-
wasser im Plangebiet zurückgehalten und gedrosselt in den 
südwestlich verlaufenden Heubach geleitet werden. Die Zu-
rückhaltung kann über Zisternen erfolgen. Die technischen An-
forderungen für die Einleitung werden berücksichtigt. 

Die Notwendigkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis ist be-
kannt. Diese wird auf Ebene der Baugenehmigung beim Land-
ratsamt Oberallgäu beantragt. Dabei wird auch die Erforderlich-
keit einer Regenwasserbehandlung und einer Regenwasser-
rückhaltung ermittelt. 

    

  Oberflächengewässer/Überschwemmungsgebiet 

Uns ist in dem Bereich des hier vorgesehenen Pla-
nungsbereichs kein Oberflächengewässer bekannt. Uns 
liegen auch keine Angaben über rechnerisch ermittelte 

Abwägung/Beschluss:  

Die Stellungnahme zu Oberflächengewässer und zu Über-
schwemmungsgebieten wird zur Kenntnis genommen. Im Ge-
biet liegen keine Oberflächengewässer. Der Gemeinde und dem 
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Überschwemmungsgebiete oder gesicherte Erkennt-
nisse über tatsächlich in der Vergangenheit dort abge-
laufene Hochwasser- bzw. Starkregenereignisse vor 
Dies bedeutet aber nicht abschließend, dass hier kein 
Gewässer im Sinne des § 2 WHG oder Überschwem-
mungsgebiet betroffen sein könnte. 

Die Kommune wird gebeten zu prüfen, ob ihr hier auch 
im Rahmen ihrer Zuständigkeit für Gewässer 3.Ordnung 
(vgl. z. B. Art. 22 und Art. 39 BayWG) eventuell ein klei-
neres bzw. ggf. seit längerer Zeit verrohrtes Gewässer 
bekannt ist und ob demnach aufgrund des vorliegenden 
Vorhabens hierbei wasserwirtschaftliche Belange 
und/oder entsprechende wasserrechtliche Tatbestände 
betroffen sein könnten und beachtet werden müssen. 

Vorhabenträger sind auch keine verrohrten Gewässer im Gebiet 
bekannt. 

    

  Wild abfließendes Wasser 

Das Planungsgebiet liegt im geneigten Hangbereich. Bei 
der Erschließungsplanung und der Planung der einzel-
nen Bauvorhaben ist deshalb auf die Gefahr von wild 
abfließendem Wasser bei lokalem Starkniederschlag zu 
achten. 

Gebäude sind auch abseits von oberirdischen Gewäs-
sern vielfältigen Gefahren durch Wasser (Starkregen, 
Sturzfluten, hohe Grundwasserstände) ausgesetzt. So 
können überall Überflutungen der Straßen bei Starkre-
genereignissen oder in Hanglagen Sturzfluten durch lo-
kale Unwetterereignisse auftreten. Bei Urbanen Sturz-
fluten sind keine nennenswerten Vorwarnzeiten mög-
lich. 

Wir empfehlen daher das Auftreten urbaner Sturzfluten 
und ihrer Auswirkungen bei der Aufstellung des Bebau-
ungsplans zu prüfen und ggf. Maßnahmen in die Pla-
nungsunterlagen zu integrieren. Im Einzelfall ist auch die 

Abwägung/Beschluss:  

Die Stellungnahme zu wild abfließendem Wasser wird zur 
Kenntnis genommen. Das Gelände fällt im Plangebiet von Osten 
nach Westen ab. Folglich kann es im Zuge von Starkregenereig-
nissen zu oberflächigem Zu- und Abfluss von Oberflächenwas-
ser kommen. Anfallendes Niederschlagswasser soll im Plange-
biet zurückgehalten und gedrosselt in den südwestlich verlau-
fenden Heubach geleitet werden. Bei der zurückzuhaltenden 
Menge werden auch Starkregenereignisse berücksichtigt. Die 
Ermittlung erfolgt auf Ebene der Baugenehmigung durch Antrag 
einer wasserrechtlichen Erlaubnis beim Landratsamt Oberall-
gäu. Dabei werden die Anforderungen des § 37 Abs. 1 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) berücksichtigt. 

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird ein Hinweis zum 
Überflutungsschutz aufgenommen, der bei Bauumsetzung vom 
Vorhabenträger zu berücksichtigen ist. 



Gemeinde Waltenhofen    Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Gewerbegebiet Heuberg Süd"    Abwägungs- und Beschlussvorlage zur frühzeitigen Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 

BauGB    Seite 23 von 34 Seiten 

Geländeneigung und Gebäudeanordnung bei der Risiko-
analyse zu beachten. 

Des Weiteren empfehlen wir einen Hinweis für Planer 
und Bauherren aufzunehmen, unabhängig von der Ge-
wässernähe oder den bisher bekannten Grundwasser-
ständen, einen Keller wasserdicht und auftriebssicher 
auszuführen. Das bedeutet auch, dass z.B. alle Lei-
tungs- und Rohrdurchführungen dicht sein müssen. Be-
sonderes Augenmerk ist dabei auch auf die geeignete 
Planung und Ausführung von Kellerabgängen, Keller-
fenstern und Lichtschächten, sowie Haus- und Terras-
seneingängen sowie Hallentoren zu legen. Evtl. Tiefga-
ragenabfahrten sind so auszubilden, dass die Tiefga-
rage und der Keller nicht durch Starkregen oder hohe 
Grundwasserstände geflutet werden. 

Das Erdgeschoß der Gebäude sowie Lichtschächte, Öff-
nungen und Treppenabgänge soll zur Sicherheit vor 
Wassergefahren daher deutlich über vorhandenem Ge-
lände bzw. über dem jeweiligen Straßenniveau liegen 
und alles unter dieser Ebene wasserdicht sein. 

Wir verweisen im Zusammenhang auf den möglichen 
Abfluss wildabfließenden Wassers insbesondere auch 
auf die entsprechenden Anforderungen des § 37 Abs. 1 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG). 

    

  Stellungnahme vorsorgenden Bodenschutz 

Durch das Vorhaben sind die Belange des Schutzgutes 
Boden berührt. Nach Baugesetzbuch (BauGB) Anlage 1 
(zu den § 2 Absatz 4 und den §§ 2a und 4c) bedeutet 
dies für den Boden, die Bestandsaufnahme und Bewer-
tung der im Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 
aufgeführten Bodenfunktionen. 

Besonders relevant in Planungsverfahren sind die Bo-
denteilfunktionen: 

Abwägung/Beschluss:  

Die Stellungnahme zum vorsorgenden Bodenschutz wird zur 
Kenntnis genommen. Eine Bestandsaufnahme und Bewertung 
der genannten Bodenfunktionen erfolgt im Rahmen der Um-
weltprüfung und wird im Umweltbericht dargelegt. Bei der Aus-
wirkungsprognose wird die Wertigkeit der Bodenfunktionen als 
Grundlage herangezogen. Die Eingriffe in das Schutzgut Boden 
werden im Zuge der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung durch 
den Eingriffsfaktor berücksichtigt. Bei der Bestandsaufnahme 
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1. Standortpotenzial für die natürliche Vegetation, 

2. Rückhaltevermögen des Bodens wasserlösliche 
Stoffe 

3. Retentionsvermögen des Bodens bei Nieder-
schlagsereignissen 

4. Böden mit bedeutender Funktion als Archiv der Na-
tur- und Kulturgeschichte 

Die Auswirkungsprognose bei Durchführung bzw. bei 
Nichtdurchführung sollte auf diese vorher ermittelte Bo-
denfunktionsbewertung basieren. 

Das bedeutet für die Berücksichtigung der Belange 
„Schutzgutes Boden": 

Die Bodentypen sind zu benennen, deren natürliche Bo-
denfunktionen (s. o.) zu bewerten und im Rahmen der 
Kompensationsmaßnahmen mit zu berücksichtigen (§ 1 
Abs. 6 Nr. 7a BauGB). 

Zur Bestandsaufnahme und Bodenfunktionsbewertung 
bitten wir darum den Leitfaden des bayerischen Lan-
desamtes für Umwelt (LfU) „Schutzgut Boden in der 
Planung" anzuwenden. Mit den darin zur Verfügung ge-
stellten Methoden kann für den Boden und die relevan-
ten Bodenfunktionen eine fachlich begründete Wertaus-
sage getroffen werden. Als Arbeitshilfe für die ange-
messene Berücksichtigung des Schutzgutes Boden 
empfehlen wir die „Checkliste Schutzgut Boden für Pla-
nungs- und Zulassungsverfahren" der Bund/Länder-Ar-
beitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) Stand August 
2018 https://www.labo-deutsch-
land.de/documents/2018 08 06 Checklisten Schutzqut 
Boden PlanunqsZulassun qsverfahren.pdf 

und Bodenfunktionsbewertung werden die genannten Leitfäden 
bzw. Arbeitshilfen als fachlicher Standard herangezogen. 

Umweltbericht und Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung sind Be-
standteile des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und wer-
den den Behörden und Trägern öffentlicher Belange im Rahmen 
der förmlichen Beteiligung vorgelegt. 

Das Bodenschutzkonzept kann auf Ebene der Baugenehmigung 
erstellt und den Behörden zur Abstimmung vorgelegt werden. 
Hierbei werden die genannten Normen berücksichtigt. Gleiches 
gilt für die genannten rechtlichen Grundlagen (bspw. § 12 
BBodSchV, Vorgaben der DepV). 
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Zur Einhaltung der Vorsorgepflichten i. S. d. BBodSchG 
soll im Rahmen der vorbereitenden Planung ein Boden-
schutzkonzept erstellt werden das folgende Mindestan-
forderungen berücksichtigt 

• Durchführung einer detaillierten bodenkundlichen 
Kartierung im Planungsgebiet, (Bodenbezogenen Da-
tenerfassung und Bewertung) 

• Erstellung eines Vermeidungs-, Verwertungs- und 
Entsorgungskonzeptes für die anfallenden Bodenmate-
rialien. 

• Festlegung von Maßnahmen um die Gefahr einer 
schädlichen Bodenveränderung (z.Bsp. durch Verdich-
tung) zu vermeiden und auf das absolut Notwendige zu 
minimieren. 

•   Rekultivierungsmaßnahmen zur Wiederherstellung 
der durchwurzelbaren Bodenschicht im künftig nicht 
überbauten Planungsgebiet Im Sinne des Abfallvermei-
dungs-Gedankens legen wir prinzipiell eine Minimierung 
des Bodenaushubs auf die unvermeidbare Menge nahe. 
Zur Erstellung des Bodenschutzkonzeptes sind die gel-
tenden Normen 

- der DIN 19639 (September 2019) Bodenschutzes 
bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben,  

für alle anfallenden Erdarbeiten die 

- DIN 18915 Kapitel 7.3 (Ausgabe Juni 2018] und 
DIN 19731 zum sachgemäßen Umgang und zur rechts-
konformen Verwertung des Bodenmatehaies, anzuwen-
den. 

„Abhängig vom jeweiligen Verwertungsweg überschüs-
siger Aushubmassen sind die materiellen Anforderungen 
des Bodenschutzrechts (insbes. § 12 BBodSchV) 
und/oder die für Bayern geltenden Regeln (Eckpunkte-
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papier, LAGA M 20 1997) zu beachten. Bei einer evtl. er-
forderlichen Beseitigung sind die Vorgaben der DepV 
maßgeblich. 

    

2.3.8  Staatliches Bauamt 
Kempten 

Stellungnahme vom 
19.07.2022 

Im Rahmen des Bebauungsplanes „Gewerbeflächenent-
wicklung Heuberg" sowie die Änderung des Flächennut-
zungsplanes in diesem Bereich möchten wir als Baulast-
träger der B 19 wie folgt unsere Stellungnahme abge-
ben: 

Entlang der freien Strecke von Bundesstraßen gilt ge-
mäß § 9 Abs.1 FStrG für Hochbauten, Aufschüttungen 
und Abgrabungen im Abstand bis 20 m ab dem durch-
gehenden Fahrbahnrand ein generelles Bauverbot. In-
nerhalb dieser Anbauverbotszone sind Anlagen der Au-
ßenwerbung ebenfalls unzulässig (§ 9 Abs.6 FStrG). Au-
ßerhalb der Anbauverbotszone darf Werbung nur am 
Ort der Leistung errichtet werden, wobei diese Werbung 
nicht beweglich und nicht überdimensioniert sein darf 
und schnell erfassbar und blendfrei gestaltet werden 
muss. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Stellungnahme zur Einhaltung von Anbauverboten entlang 
von Bundesstraßen wird zur Kenntnis genommen. 

Die baulichen Anlagen werden mehr als 20 m vom befestigten 
Fahrbahnrand entfernt sein. Lediglich ein kleiner Bereich (graue 
Baufläche) liegt teilweise innerhalb der 20 m Anbauverbots-
zone. Allerdings ist anmerken, dass in dem kleinen Überschnei-
dungsbereich überwiegend eine private Grünfläche festgesetzt 
wird und die Hauptversorgungsleitung der Stadt Kempten mit 
einem Schutzstreifen von beidseitig 3 m hindurchläuft. In die-
sem Bereich ist die Errichtung von baulichen Anlagen ohnehin 
nicht zulässig, sodass die Anbauverbotszone von 20 m gewähr-
leistet wird. 

    

  Entwässerung der Grundstücke müssen durch entwäs-
serungstechnische Maßnahmen so gestaltet werden, 
dass dem Straßengrundstück und den Entwässerungs-
anlagen keine Abwässer und keine Niederschlagswas-
ser zugeleitet werden. 

Die Funktion der Entwässerungseinrichtungen der Bun-
desstraße 19 darf nicht beeinträchtigt werden. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Stellungnahme zur Entwässerung wird zur Kenntnis genom-
men. Es ist nicht geplant Abwässer und Niederschlagswasser 
dem Straßengrundstück oder den Entwässerungsanlagen zuzu-
leiten. Eine Beeinträchtigung der Funktion der Entwässerungs-
einrichtungen der Bundesstraße 19 ist daher ausgeschlossen. 

    

  Lärmschutzmaßnahmen, welche durch die Maßnahmen 
veranlasst wären, sind von der ausweisenden Ge-
meinde, der Gemeinde Waltenhofen, eigenverantwort-
lich und auf ihre Kosten durchzuführen. Grundlage für 
die Beurteilung ist die zu diesem Zeitpunkt vorhandene 
Verkehrsbelastung der Bundesstraße 19. 

Abwägung/Beschluss: 

Der Gemeinde Waltenhofen ist bewusst, dass eventuelle Lärm-
schutzmaßnahmen eigenverantwortlich und auf Kosten der Ge-
meinde durchzuführen sind und Grundlage für die Beurteilung, 
die zu diesem Zeitpunkt vorhandene Verkehrsbelastung der 
Bundesstraße 19 ist. 
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2.3.9  Eisenbahn Bundesamt, 
Nürnberg 

Stellungnahme vom 
02.08.2022 

Ihr Schreiben ist am 12.07.2022 beim Eisenbahn-Bun-
desamt eingegangen und wird hier unter dem o. a. Ge-
schäftszeichen bearbeitet. Ich danke Ihnen für meine 
Beteiligung als Träger öffentlicher Belange. 

Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfest-
stellungsbehörde für die Betriebsanlagen und die 
Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der Ei-
senbahnen des Bundes. Es prüft als Träger öffentlicher 
Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten Planun-
gen bzw. Vorhaben die Aufgaben nach § 3 des Geset-
zes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes 
berühren. 

Die Belange des Eisenbahn-Bundesamtes werden von 
dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Gewerbeflä-
chenentwicklung Heuberg" mit 18. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes in diesem Bereich berührt, da die 
nächstgelegene Bahnanlage, die Bahnlinie 5362 Buch-
lohe-Lindau in einer Entfernung von ca. 60 m westlich 
davon vorbeiführt. 

Die aktuell veröffentlichten Unterlagen zum Vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan "Gewerbeflächenentwick-
lung Heuberg" mit 18. Änderung des Flächennutzungs-
planes in diesem Bereich auf der Homepage der Ge-
meinde Waltenhofen haben wir zur Kenntnis genom-
men. 

Die Belange des Eisenbahn-Bundesamtes können von 
der Planung möglicherweise berührt werden. 

Eine genaue Beurteilung war anhand der auf der Home-
page der Gemeinde Waltenhofen zur Verfügung gestell-
ten Unterlagen nicht möglich. 

Dem beigefügten Lageplan, Übersichtsplan und Flä-
chennutzungsplan war weder die Gemarkung zu ent-
nehmen, noch eine genaue Lagebezeichnung (z.B. Stra-

Abwägung/Beschluss: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Eisenbahn-Bundes-
amt zum jetzigen Planstand noch nicht beurteilen kann, ob 
seine Belange von der Planung berührt werden. Der Bitte um 
weitere Beteiligung wird nachgenommen. 
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ßennamen etc.). Eine genaue Erläuterung zu dem Vor-
habenbezogenen Bebauungsplan "Gewerbeflächenent-
wicklung Heuberg" mit 18. Änderung des Flächennut-
zungsplanes in diesem Bereich, war ebenfalls nicht bei-
gefügt. Es handelt sich offenbar um eine sehr frühzei-
tige Beteiligung. Deshalb bitte ich um weitere Beteili-
gung im Verfahren. 

    

  Ich gebe anhand Ihrer vorgelegten Unterlagen folgende 
Stellungnahme ab: Eine genaue Beurteilung ist derzeit 
nicht möglich, ich bitte um Beachtung nachfolgender 
allgemeiner Hinweise: 

Generell ist zu beachten, dass Betriebsanlagen der Ei-
senbahn des Bundes i.S.d. § 18 Allgemeines Eisenbahn-
gesetz (AEG) zu denen gem. § 4 Abs. 1 Eisenbahn -Bau- 
und Betriebsordnung (EBO) neben den Schienenwegen 
auch Grundstücke, Bauwerke und sonstige Einrichtun-
gen gehören, die unter Berücksichtigung der örtlichen 
Verhältnisse zur Abwicklung oder Sicherung des Reise- 
oder Güterverkehrs auf der Schiene erforderlich sind, 
unter der Fachplanungshoheit des Eisenbahn-Bundes-
amtes (§ 38 BauGB) stehen. Für Änderungen an Be-
triebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes in Zusam-
menhang mit Bauvorhaben sind die entsprechenden An-
träge auf planungsrechtliche Zulassungsentscheidung 
über die DB AG beim Eisenbahn -Bundesamt zu stellen. 

Grundsätzlich ist zu beachten, dass durch den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan "Gewerbeflächenent-
wicklung Heuberg" mit 18. Änderung des Flächennut-
zungsplanes in diesem Bereich, der Schienenverkehr 
und damit auch die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes 
nicht gefährdet werden darf. 

Insbesondere bei Einsatz von Baumaschinen in unmit-
telbarer Nähe zur Bahnstrecke ist darauf zu achten, 
dass die Abstandsflächen zur Bahnlinie eingehalten 

Abwägung/Beschluss: 

Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen und 
im Textteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes unter 
Ziffer 5.22 ("Bahnanlagen") ergänzt. 
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werden und bei Einsatz von Kränen, durch die Betriebs-
anlagen der Eisenbahn überschwenkt werden, der Auf-
stellort des Krans sowie das weitere Vorgehen mit der 
DB Netz AG abgestimmt werden. Bei Baumaßnahmen im 
Bereich von Bahnanlagen ist deren Standsicherung und 
Funktionstüchtigkeit jederzeit zu gewährleisten. 

Bepflanzungen sind so zu wählen, dass keine Beein-
trächtigung des Lichtraumprofils der Gleise erfolgen 
kann. Dies ist insbesondere bei beabsichtigten Grünflä-
chen mit Baumbestand zu beachten. 

Ich weise vorsorglich darauf hin, dass durch den be-
nachbarten Eisenbahnbetrieb und bei der Erhaltung der 
Bahnanlagen Emissionen (insbesondere Luft- und Kör-
perschall, Abgase, Funkenflug, Abrieb z. Bsp. durch 
Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch mag-
netische Felder, etc.) entstehen, die ggf. im Rahmen der 
Aufstellung des Bebauungsplans zu berücksichtigen 
wären. 

Sofern dies nicht ohnehin veranlasst worden sein sollte, 
wird die Beteiligung der Infrastrukturbetreiberin Deut-
sche Bahn AG, DB Immobilien, Barthstraße 12, 80339 
München (Kompetenzteam Baurecht: 
KTB.Muenchen@deutschebahn.com) als Trägerin öf-
fentlicher Belange empfohlen. Denn das Eisenbahn-
Bundesamt prüft nicht die Vereinbarkeit Ihrer Planungen 
aus Sicht der Betreiber der Eisenbahnbetriebsanlagen. 

    

2.3.10  Industrie- und 
Handelskammer Schwa-
ben, Ulm 

Stellungnahme vom 
28.07.2022: 

Vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum 
o.g. Verfahren. Die IHK Schwaben begrüßt die Bestre-
bungen der Gemeinde Waltenhofen dem ortsansässigen 
Unternehmen Elmar Mair Tiefbau GmbH die Möglichkeit 
zur Erweiterung zu geben. Aus unserer Sicht bestehen 
hinsichtlich des vorgelegten Vorentwurfs insbesondere 
zu Umweltaspekten keine Anmerkungen oder Beden-
ken. Wir weisen darauf hin, dass im direkten Umfeld 

Abwägung/Beschluss: 

Es wird begrüßt, dass insbesondere zu den Umweltaspekten 
der Planung keine Anmerkungen oder Bedenken bestehen. 

Der Hinweis auf die Wohnnutzungen im direkten Umfeld des 
Vorhabens wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des Bau-
leitplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung 

mailto:KTB.Muenchen@deutschebahn.com
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Wohnnutzungen bestehen und empfehlen daher vorab 
sicherzustellen, dass die gewerbliche Tätigkeit nicht 
aufgrund der Schutzansprüche eingeschränkt wird. 

Eine abschließende Einschätzung kann jedoch erst nach 
Sichtung der finalen Planunterlagen im Zuge des Beteili-
gungsverfahrens nach § 4 Abs. 2 BauGB erfolgen. 

(Meixner Stadtentwicklung, Bericht vom 22.07.2022) durchge-
führt und mit Stellungnahme vom 03.06.2024 (Sieber Consult) 
aktualisiert. Die Ergebnisse zeigten, dass die gewerbliche Tätig-
keit im untersuchten Umfang ohne Einschränkung stattfinden 
kann. 

Der Gemeinde Waltenhofen ist bewusst, dass eine abschlie-
ßende Beurteilung erst im Zuge des Beteiligungsverfahrens 
nach § 4 Abs. 2 BauGB erfolgen kann. 

    

2.3.11  Handwerkskammer 
Schwaben, Augsburg 

Stellungnahme vom 
21.07.2022: 

Nach Durchsicht und Überprüfung der eingegangenen 
Unterlagen sind wir in Zusammenarbeit mit der Kreis-
handwerkerschaft Kempten zu folgendem Ergebnis ge-
kommen: 

Die unserer Kammer zugehörige Firma Elmar Mair Tief-
bau GmbH beabsichtigt den bestehenden Tiefbaube-
trieb in den Planumgriff zu verlagern. Die Fläche soll als 
Lager und Werkstatt sowie zur Unterbringung von Büro-
räumen und auch für Betriebsleiterwohnungen genutzt 
werden. Die Auf- und Abladevorgänge sowie der be-
triebliche Fahrverkehr durch Lkw, Radlader usw. sind 
lärm- und staubintensiv. 

Es handelt sich bei der vorliegenden Planung um eine 
städtebaulich geordnete Entwicklung nach § 1 Abs. 3 
BauGB. Ausführlich und überzeugend wird von meixner 
Stadtentwicklung dargelegt, dass eine Ausnahme vom 
Anbindegebot vorliegt. Ergänzend wollen wir darauf hin-
weisen, dass Tiefbaubetriebe aufgrund der meist unver-
meidbaren Staubentwicklung selbst in typischen Ge-
werbegebieten erheblichen Nutzungskonflikten ausge-
setzt sind. Die Gemeinde Waltenhofen handelt voraus-
schauend, wenn aufgrund der Standortausweisung mit 
entsprechendem Abstand zu Siedlungsflächen diese 
Nutzungskonflikte von vornherein vermieden werden. 
Hervorzuheben bei diesem Standort ist auch die gute 
Verkehrsanbindung. 

Abwägung/Beschluss: 

Die Stellungnahme wird begrüßt. 
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Mit zukunftsfähigen Standortbedingungen und optimier-
ten Betriebsabläufen wird dieser Betrieb in seiner Exis-
tenzfähigkeit nachhaltig gestärkt. Zudem liegt die be-
darfsgerechte Bereitstellung von Gewerbebauflächen 
insbesondere für Handwerksbetriebe im Interesse der 
Wirtschaft in ihrer mittelständischen Struktur. Die Erhal-
tung und ggf. Schaffung von Arbeitsplätzen stärkt zu-
dem die Wirtschaftskraft der Gemeinde Waltenhofen 
einschließlich ihrer Ortsteile und fördert Leben und Ar-
beiten im ländlichen Raum. 

Wir stimmen dieser Bauleitplanung daher uneinge-
schränkt zu. 

    

2.3.12  Telekom Technik GmbH 

Stellungnahme vom 
01.08.2022: 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom 
genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberech-
tigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 
Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzuneh-
men sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzuneh-
men und dementsprechend die erforderlichen Stellung-
nahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir 
wie folgt Stellung: 

Durch die o. a. Planung werden die Belange der Tele-
kom zurzeit nicht berührt. Bei Planungsänderungen bit-
ten wir uns erneut zu beteiligen. 

Sollten Sie im Rahmen dieses Verfahrens Lagepläne un-
serer Telekommunikationsanlagen benötigen, können 
diese angefordert werden bei: 

E-Mail:   Planauskunft.Sued(5)telekom.de Fax:       +49 
391 580213737 Telefon:  +49 251 788777701 

Die Verlegung neuer Telekommunikationslinien zur Ver-
sorgung des Planbereichs mit Telekommunikationsinfra-
struktur im und außerhalb des Plangebiets bleibt einer 
Prüfung vorbehalten. 

Abwägung/Beschluss: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der Telekom 
derzeit nicht berührt werden. Der Bitte um weitere Beteiligung 
am Verfahren bei Planänderungen wird nachgekommen. 
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Damit eine koordinierte Erschließung des Gebietes er-
folgen kann, sind wir auf Informationen über den Ablauf 
aller Maßnahmen angewiesen. Bitte setzen Sie sich 
deshalb so früh wie möglich, jedoch mindestens 4 Mo-
nate vor Baubeginn, in Verbindung mit: 

Deutsche Telekom Technik GmbH Technik Niederlas-
sung Süd, PTI 23 Gabiinger Straße 2 D-86368 Gersth-
ofen 

Diese Adresse bitte wir auch für Anschreiben bezüglich 
Einladungen zu Spartenterminen zu verwenden. 

    

2.3.13  AllgäuNetz, Kempten 
(Allgäu) 

Stellungnahme vom 
19.07.2022: 

 

Mit Schreiben vom 11.07.2022 haben Sie uns über obi-
gen Bebauungs- und Flächennutzungsplan informiert. 

Die AllgäuNetz GmbH & Co. KG ist Netzbetreiber der 
Netzeigentümer Allgäuer Überlandwerk . GmbH, Ener-
gieversorgung Oberstdorf GmbH, Energieversorgung 
Oy-Kressen eG, der Energiegenossenschaft Mittelberg 
eG, Josef Schäffler Elektrizitätswerk GmbH & Co. KG 
und handelt als Pächter des Netzes in deren Auftrag. 

Die im Plangebiet ausgewiesene Bebauung werden wir 
durch Erweiterung des vorhandenen Niederspannungs-
netzes versorgen. In dieses Netz können wir aus einer 
benachbarten Trafostation einspeisen. Je nach Leis-
tungsbedarf kann es trotzdem sein, dass eine zusätzli-
che Trafostation für das neue Gewerbeareal notwendig 
wird. Wir bitten daher um frühzeitige Abstimmung der 
benötigten elektrischen Entnahmeleistung, um den 
Sachverhalt vorher überprüfen zu können. 

Im Zuge der Baugebietserschließung möchte die All-
gäuer Überlandwerk GmbH den Erschließungsauftrag im 
Telekommunikationsbereich übernehmen und alle Ge-
bäude mit Glasfaserleitungen versorgen. Die verlegte 
Infrastruktur wird allen Telekommunikations-Betreibern 

Abwägung/Beschluss: 

Die Stellungnahme zur geplanten Stromversorgung und die ent-
sprechenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Es wird begrüßt, dass keine Bedenken gegen die Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes vorgetragen wer-
den. 
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mit geeigneter Netzkopplung gegen eine Mietzahlung 
zur Verfügung gestellt. 

Ein geeigneter KVZ-Standort zur Versorgung der Rohr-
anlagen ist in Absprache zu definieren. Die Rohr- und 
Kabelverlegung findet in einem Gemeinschaftsgraben 
mit dem Energienetz statt und ist über die gängigen 
Pauschalen abgegolten. Die gesamte Breitbandversor-
gung des Baugebietes ist für die Kommune kosten- und 
aufwandsfrei. 

Zum Bebauungs- und Flächennutzungsplan haben wir 
weiter keine Anregungen oder Bedenken. 

    

2.3.14  Zweckverband Fern-
wasserversorgung, 
Burgberg 

Stellungnahme vom 
14.07.2022: 

Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus 
der eigenen Zuständigkeit zu dem oben genannten 
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Be-
gründungen und ggf. Rechtsgrundlage: 

Durch das Grundstück Fl. Nr. 372 verläuft im südöstli-
chen Bereich die Hauptversorgungsleitung u. a. für die 
Stadt Kempten, deren Versorgungssicherheit nicht ge-
fährdet werden darf. Für den Fall einer Reparatur benö-
tigen wir einen Arbeitsraum von beidseitig 3 m (Lage-
plan siehe Anhang) 

Abwägung/Beschluss: 

Der Hinweis auf die Hauptversorgungsleitung wird zur Kenntnis 
genommen.  

Die Hauptversorgungsleitung sowie ein Schutzstreifen von 
beidseitig 3 m werden in der Planzeichnung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes ergänzt. 
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3  Beschlüsse zum Verfahren    
     

3.1  Der Gemeinderat der Gemeinde Waltenhofen macht sich die Inhalte der Abwägungs- und Beschlussvorlage zur frühzeitigen Beteiligung gem. 
§§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB zu eigen. 

  

 Waltenhofen, den 22.07.2024 

  

4  Anlagen    
     

4.1  Lageplan zur Stellungnahme vom Zweckverband Fernwasserversorgung (Anlage 1) 
 
 


